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Umsatzsteuergesetz (UStG)
Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386), 
das durch Artikel 12 des Gesetzes vom 2. Novem-

ber 2015 (BGBl. I S. 1834) geändert worden ist

§ 4 

Steuerbefreiungen bei Lieferungen 
und sonstigen Leistungen

Von den unter § 1 Abs. 1 Nr. 1 fallenden Umsätzen sind 
steuerfrei: […]

18. die Leistungen der amtlich anerkannten Verbände der 
freien Wohlfahrtspflege und der der freien Wohlfahrts-
pflege dienenden Körperschaften, Personenvereinigungen 
und Vermögensmassen, die einem Wohlfahrtsverband als 
Mitglied angeschlossen sind, wenn

a)  diese Unternehmer ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwe-
cken dienen,

b)  die Leistungen unmittelbar dem nach der Satzung, 
Stiftung oder sonstigen Verfassung begünstigten 
Personenkreis zugute kommen und

c)  die Entgelte für die in Betracht kommenden Leis-
tungen hinter den durchschnittlich für gleichartige 
Leistungen von Erwerbsunternehmen verlangten 
Entgelten zurückbleiben.

Steuerfrei sind auch die Beherbergung, Beköstigung und 
die üblichen Naturalleistungen, die diese Unternehmer 
den Personen, die bei den Leistungen nach Satz 1 tätig 
sind, als Vergütung für die geleisteten Dienste gewähren;

18a. die Leistungen zwischen den selbständigen Gliede-
rungen einer politischen Partei, soweit diese Leistun-
gen im Rahmen der satzungsgemäßen Aufgaben gegen 
Kostenerstattung ausgeführt werden; […]

20.

a)  die Umsätze folgender Einrichtungen des Bundes, 
der Länder, der Gemeinden oder der Gemeindever-
bände: Theater, Orchester, Kammermusikensembles, 
chöre, [...] Das Gleiche gilt für die Umsätze gleich-
artiger Einrichtungen anderer Unternehmer, wenn 
die zuständige Landesbehörde bescheinigt, dass sie 
die gleichen kulturellen Aufgaben wie die in Satz 1 
bezeichneten Einrichtungen erfüllen. [...]

b)  die Veranstaltung von Theatervorführungen und 
Konzerten durch andere Unternehmer, wenn die Dar-
bietungen von den unter Buchstabe a bezeichneten 
Theatern, Orchestern, Kammermusikensembles oder 
chören erbracht werden, […]

22.

a)  die Vorträge, Kurse und anderen Veranstaltungen 
wissenschaftlicher oder belehrender Art, die von 

juristischen Personen des öffentlichen Rechts, 
von Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien, von 
Volkshochschulen oder von Einrichtungen, die 
gemeinnützigen Zwecken oder dem Zweck eines 
Berufsverbandes dienen, durchgeführt werden, wenn 
die Einnahmen überwiegend zur Deckung der Kosten 
verwendet werden,

b)  andere kulturelle und sportliche Veranstaltungen, die 
von den in Buchstabe a genannten Unternehmern 
durchgeführt werden, soweit das Entgelt in Teilneh-
mergebühren besteht;

23. die Gewährung von Beherbergung, Beköstigung und 
der üblichen Naturalleistungen durch Einrichtungen, 
wenn sie überwiegend Jugendliche für Erziehungs-, Aus-
bildungs- oder Fortbildungszwecke oder für Zwecke der 
Säuglingspflege bei sich aufnehmen, soweit die Leistun-
gen an die Jugendlichen oder an die bei ihrer Erziehung, 
Ausbildung, Fortbildung oder Pflege tätigen Personen aus-
geführt werden. Jugendliche im Sinne dieser Vorschrift 
sind alle Personen vor Vollendung des 27. Lebensjahres. 
Steuerfrei sind auch die Beherbergung, Beköstigung und 
die üblichen Naturalleistungen, die diese Unternehmer 
den Personen, die bei den Leistungen nach Satz 1 tätig 
sind, als Vergütung für die geleisteten Dienste gewäh-
ren. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht, soweit eine Leistung 
der Jugendhilfe des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
erbracht wird;

24. die Leistungen des Deutschen Jugendherbergswerkes, 
Hauptverband für Jugendwandern und Jugendherbergen 
e.V., einschließlich der diesem Verband angeschlossenen 
Untergliederungen, Einrichtungen und Jugendherbergen, 
soweit die Leistungen den Satzungszwecken unmittelbar 
dienen oder Personen, die bei diesen Leistungen tätig 
sind, Beherbergung, Beköstigung und die üblichen Natu-
ralleistungen als Vergütung für die geleisteten Dienste 
gewährt werden. Das Gleiche gilt für die Leistungen ande-
rer Vereinigungen, die gleiche Aufgaben unter denselben 
Voraussetzungen erfüllen;

25. Leistungen der Jugendhilfe nach § 2 Abs. 2 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch und die Inobhutnahme nach 
§ 42 des Achten Buches Sozialgesetzbuch, wenn diese 
Leistungen von Trägern der öffentlichen Jugendhilfe oder 
anderen Einrichtungen mit sozialem charakter erbracht 
werden. Andere Einrichtungen mit sozialem charakter im 
Sinne dieser Vorschrift sind

a)  von der zuständigen Jugendbehörde anerkannte 
Träger der freien Jugendhilfe, die Kirchen und Reli-
gionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts sowie 
die amtlich anerkannten Verbände der freien Wohl-
fahrtspflege,

b)  Einrichtungen, soweit sie

aa) für ihre Leistungen eine im Achten Buch Sozialge-
setzbuch geforderte Erlaubnis besitzen oder nach § 
44 oder § 45 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch einer Erlaubnis nicht bedürfen,
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bb) Leistungen erbringen, die im vorangegangenen 
Kalenderjahr ganz oder zum überwiegenden Teil 
durch Träger der öffentlichen Jugendhilfe oder Ein-
richtungen nach Buchstabe a vergütet wurden oder

cc)  Leistungen der Kindertagespflege erbringen, für die 
sie nach § 23 Absatz 3 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch geeignet sind.

Steuerfrei sind auch

a)  die Durchführung von kulturellen und sportlichen Ver-
anstaltungen, wenn die Darbietungen von den von der 
Jugendhilfe begünstigten Personen selbst erbracht 
oder die Einnahmen überwiegend zur Deckung der 
Kosten verwendet werden und diese Leistungen in 
engem Zusammenhang mit den in Satz 1 bezeichne-
ten Leistungen stehen,

b)  die Beherbergung, Beköstigung und die üblichen Natu-
ralleistungen, die diese Einrichtungen den Empfän- 
gern der Jugendhilfeleistungen und Mitarbeitern in 
der Jugendhilfe sowie den bei den Leistungen nach 
Satz 1 tätigen Personen als Vergütung für die geleis- 
teten Dienste gewähren,

c)  Leistungen, die von Einrichtungen erbracht werden, 
die als Vormünder nach § 1773 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs oder als Ergänzungspfleger nach § 
1909 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bestellt worden 
sind, sofern es sich nicht um Leistungen handelt, die 
nach § 1835 Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
vergütet werden;

26. die ehrenamtliche Tätigkeit,

a)  wenn sie für juristische Personen des öffentlichen 
Rechts ausgeübt wird oder

b)  wenn das Entgelt für diese Tätigkeit nur in Auslagen-
ersatz und einer angemessenen Entschädigung für 
Zeitversäumnis besteht;
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